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// Im Blickpunkth

Mit dem JStG 2008 wurde vor dem Hintergrund des EuGH-Urteils in Sachen „Cadbury Schweppes“ § 8 Abs. 2 AStG neu einge-

f�hrt. Danach unterbleibt eine Hinzurechnungsbesteuerung, wenn der Steuerpflichtige nachweist, dass die Gesellschaft eine

tats�chlichewirtschaftliche T�tigkeit entfaltet und ein steuerlichesAuskunftsabkommenmit demAns�ssigkeitsstaat der jewei-

ligen Zwischengesellschaft besteht. Sedemund zeigt auf, dass die Neuregelung die Vorgaben der EuGH-Entscheidung unzurei-

chend umsetzt, die gemeinschaftsrechtlichen Bedenken also nicht ausger�umt wurden. Schmitz-Herscheidt stellt in seinem

Beitrag dar, dass von den Regeln der Gesellschafterfremdfinanzierung gem. § 8a KStG auchdieGmbH&Co. KG erfasstwird.

Markus van Ghemen, Verantwortlicher Redakteur Steuerrecht

Entscheidungen
BFH:AbkommensrechtlicheBehandlungvon

Sonderverg�tungen

Mit Urteil vom 17.10.2007 – I R 5/06 – hat der

BFH entschieden, dass Zinsen, die ein in den

USA ans�ssiger Gesellschafter einer deutschen

Personengesellschaft von dieser f�r ein von ihm

der Gesellschaft gew�hrtes Darlehen erh�lt,

nach Art. 11 Abs. 1 DBA-USA 1989 nur in den

USA besteuert werden d�rfen und daher in

Deutschland steuerfrei bleiben m�ssen.

Volltext des Urteils: // BB-ONLINE BBL2008-695-1

unter www.betriebs-berater.de

BFH: Besteuerungsrecht f�r die im

Gewinnanteil aus der Beteiligung an einer

niederl�ndischen Personengesellschaft

enthaltenen Dividenden aus Drittstaaten

Mit Beschluss vom 19.12.2007 – I R 66/06 – hat

der BFH entschieden, dass Dividenden aus Kapi-

talbeteiligungen in Drittstaaten, welche im Ge-

winnanteil einer inl�ndischen GmbH aus der Be-

teiligung an einer in den Niederlanden ans�ssi-

gen Personengesellschaft enthalten sind, nicht

nach dem DBA-Niederlande von der Besteue-

rung in Deutschland ausgenommen sind, wenn

die Beteiligungen der niederl�ndischen Perso-

nengesellschaft an den Kapitalgesellschaften in

den Drittstaaten keine tats�chlich-funktionale

Bedeutung f�r die von der Personengesellschaft

in den Niederlanden ausge�bte T�tigkeit haben.

Volltext des Beschl.: // BB-ONLINE BBL2008-695-2

unterwww.betriebs-berater.de

BFH:Abgrenzung zwischen

Sonderverg�tungundEntnahmedes

Gesellschafters einerPersonengesellschaft

MitUrteil vom24.1.2008– IVR87/06–hatderBFH

entschieden, dass eine dem Gesellschafter einer

Personengesellschaft zus�tzlich gew�hrte Verg�-

tung, die nicht durch Dienstleistungen oder Nut-

zungs�berlassungen i.S. des § 15 Abs. 1 Nr. 2

EStG, sondern durch das Bestreben veranlasst ist,

ihn vorzeitig an noch nicht realisierten Gewinnen

derGesellschaft zubeteiligen,keineSonderverg�-

tung, sondern eine Entnahme des Gesellschafters

ist. Die Kl�gerin des zugrunde liegenden Falles

war an einer ARGE beteiligt. Sie erhielt lt. Gesell-

schaftsvertrag u.a. zur „Abdeckung von zus�tzli-

chen Gesch�ftskosten“ eine sog. „Federf�hrungs-

geb�hr“, die von der sog. „Aufsichtsstelle“ festge-

legt wurde. Entsprechend der von der Kl�gerin

eingereichten Feststellungserkl�rung behandelte

das FA die Federf�hrungsgeb�hr als Sonderbe-

triebseinnahme. Die Gesellschafter bezweckten

damit eine Teilgewinnrealisierung, die mangels

Abnahme des Werks durch die Auftraggeberin

unzul�ssigw�re (Teilgewinnrealisierung bei lang-

fristiger Fertigung). Gegen die Qualifizierung als

Sonderbetriebseinnahme wandte sich die Kl�ge-

rin sp�ter selbst. Dem folgte der BFH: die „Feder-

f�hrungsgeb�hr“ war nicht als Entgelt f�r die von

derKl�geringegen�berderARGEerbrachte tech-

nische Gesch�ftsleitung anzusehen.

Volltext desUrteils: // BB-ONLINE BBL2008-695-3

unterwww.betriebs-berater.de

BFH:Keine freigebigeZuwendungbei

Schenkungeinernichtatypischen

Unterbeteiligung

Mit Urteil vom 16.1.2008 – II R 10/06 – hat der

BFH entschieden, dass mit der schenkweisen Ein-

r�umung einer Unterbeteiligung an einem Ge-

sellschaftsanteil, die nicht die Voraussetzungen

einer atypischen Unterbeteiligung erf�llt, noch

kein Verm�gensgegenstand zugewendet wird.

Wird daher – wie im entschiedenen Fall – ledig-

lich eine typische Unterbeteiligung einger�umt

und kommt – wie vorliegend – auch eine Zurech-

nung des im Eigentum des Schenkers stehenden

Betriebsverm�gens an den Beschenkten gem�ß

§ 12 Abs. 5 ErbStG i.V.m. § 97 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5

BewG nicht in Betracht, weil der Beschenkte

nicht Mitunternehmer geworden ist, stellen erst

die tats�chlich ausgezahlten Gewinnaussch�t-

tungen oder Liquidationserl�se freigebige Zu-

wendungen dar. Erst �ber diese kann der Be-

schenkte rechtlich und tats�chlich frei verf�gen.

Volltext des Urteils: // BB-ONLINE BBL2008-695-4

unter www.betriebs-berater.de

Europa
Kommission: Bek�mpfung des

Steuerbetrugs bei innergemeinschaftlichen

Ums�tzen – Vorschlag zur �nderung der

Richtlinie 2006/112/EG

Zwecks Bek�mpfung des Mehrwersteuerbetrugs

sieht der Vorschlag der Kommission u.a. vor, den

Zeitraum f�r die Meldung innergemeinschaftli-

cher Ums�tze in den zusammenfassenden Mel-

dungen zu harmonisieren und auf einen Monat

zu verk�rzen. Des Weiteren soll die Frist f�r die

�bermittlungdieser InformationenzwischenMit-

gliedstaaten von drei Monaten auf einen Monat

verk�rzt werden. Die Empf�nger von Lieferungen

oder Dienstleistungen, die pro Kalenderjahr Um-

s�tze in H�he von �ber 200000 EUR bewirken,

werden daher verpflichtet, ihre Mehrwertsteuer-

erkl�rungenmonatlichabzugeben.DerVorschlag

sieht auch eine erhebliche Vereinfachung f�r die

Unternehmen vor, da die Mitgliedstaaten ver-

pflichtet werden, die Abgabe zusammenfassen-

der Meldungen und von Mehrwertsteuererkl�-

rungen imWegederelektronischenDatei�bertra-

gung zu akzeptieren. Ab 1.1.2010 sind in den zu-

sammenfassenden Meldungen auch die in dem

Mitgliedstaat des Kunden erbrachten Dienstleis-

tungen anzugeben, f�r die der Kunde die Steuer

schuldet. Umzu vermeiden, dass Dienstleistungs-

erbringer je nach demOrt, an dem der Kunde an-

s�ssig ist, f�r die Meldung ihrer Ums�tze unter-

schiedliche Vorschriften bez�glich des Steueran-

spruchs zu befolgen haben, werden durch �nde-

rung der Art. 64 und 66 der Richtlinie und die

Einf�gung eines Art. 65a f�r die Entstehung des

Steueranspruchs gemeinschaftsweit einheitliche

Regeln eingef�hrt. Der Richtlinienvorschlag ist

abrufbar unter www.ec.europa.eu/taxation_cus

toms/index_de.htm.

St�ndige Mitarbeiter im Steuerrecht: Prof. Dr. W. Christian Lohse, Vorsitzender Richter am FG M�nchen a.D.; Dr. J�rgen Schmidt-Troje, Pr�sident des FG K�ln, K�ln; Prof. Dr. Roman Seer,
Bochum; StB Dr. Andreas S�ffing, Frankfurt a.M.; Dr. RolandWacker, Richter am BFH, M�nchen
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